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DIENSTPOSTEN – AUSSCHREIBUNG 
 

Gemäß §§ 8 und 9 des O. ö.  Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, LGBl. Nr. 52/2002, idgF, wird 

folgender Dienstposten zur Besetzung öffentlich ausgeschrieben (Arbeitsbeginn voraussichtlich 01.11.2018): 

 

Vertragsbedienstetenstelle: (Teilzeit möglich) 

Mitarbeit im allgemeinen Verwaltungsdienst und Gemeindebuchhaltung (Funktionslaufbahn GD 17.1) 

Das Beschäftigungsausmaß beträgt grundsätzlich 40 Wochenstunden (100 % einer Vollbeschäftigung), es be-

steht aber auch die Möglichkeit die Stelle in Teilzeit zu vergeben. 

Bruttoverdienst Stufe 1 Euro 2.193,60. Gemäß § 192 Oö. GDG 2002 beträgt das Gehalt während des ersten 

Jahres im Gemeindedienst 95% des Gehaltsansatzes.  

 

Bewerberinnen oder Bewerber um diesen Dienstposten müssen die in § 17 des O.ö. Gemeinde-Dienstrechts 

und Gehaltsgesetz angeführten Erfordernisse erfüllen.  

Männliche Bewerber müssen den Präsenzdienst oder Zivildienst abgeleistet haben. 

 

Weitere Anstellungserfordernisse:  

Entsprechende, abgeschlossene Ausbildung (Handelsakademie, Handelsschule, Verwaltungsassistent/in oder 

abgeschlossene Lehre als Bürokauffrau/mann bzw. andere gleichwertige Ausbildung). Höflichkeit und Ge-

schick im Umgang mit Bürgerinnen/Bürgern, Teamfähigkeit und Teamorientierung, Kritikfähigkeit und Be-

lastbarkeit, Ausdauer, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Bereitschaft zum Außendienst nach Bedarf, sehr gute 

EDV-Kenntnisse und sehr gute Deutsch Kenntnisse in Wort und Schrift, Bereitschaft zu Mehrleistungen, Ab-

legung der erforderlichen Dienstprüfungen, Führerschein B 

 

Die schriftlichen Bewerbungen einschließlich aller erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, Urkunden, Zeug-

nisse etc.) sind bis spätestens 05. Oktober 2018, 12:00 Uhr an das Gemeindeamt Weißenkirchen im Attergau 

zu richten. 

 

KUNSTSTOFFABFÄLLE TRENNEN? 

Warum sollen Kunststoffabfälle getrennt gesammelt werden und was haben wir davon? 
Kunststoffabfälle können von der Abfallwirtschaft nahezu vollständig verwertet werden. Stofflich ca. 47 % 

und energetisch rund 53 %. Wesentlich für die Verwertung ist allerdings, dass der wertvolle Rohstoff getrennt 

gesammelt wird. Kunststoff im Restabfall ist wertlos! Er verursacht Kosten und kann weder stofflich noch 

gezielt energetisch verwertet werden. Ziel der Europäischen Union ist, dass bis 2030 alles was an Plastikver-

packungen in den Kreislauf gebracht wird, recyclebar ist. Ein sehr ambitioniertes - aber machbares Ziel. Diese 

Maßnahme ist ein Teil der Strategie, welche von der EU-Kommission zur Verringerung der Verschmutzung 

durch Kunststoffabfälle ins Leben gerufen worden ist. Dadurch soll die Umwelt und in weiterer Folge auch 

Mensch und Tier geschützt werden. 
 

Warum brauchen wir „Schutz“ vor Plastik? Laut der Meerschutzorganisation Oceana werden stündlich rund 

675 Tonnen Müll direkt über das Meer entsorgt. Das entspricht in etwa 30 Schiffscontainer. Kunststoffsackerl, 

Kanister und PET-Flaschen machen laut einer Studie des UNEP (United Nations Environmental Programm) 

rund 80 % der gesamten Abfälle im Ozean aus. Diese Form der Verschmutzung ist höchst problematisch. 

Alleine der Plastikmüllteppich im Pazifischen Ozean ist mittlerweile 20-mal größer als Österreich. Der Eintrag 

erfolgt über Abwässer, Fischfang, Schiffe und direkt über die Strände. 



Ein nicht unwesentlicher Anteil davon ist primäres Mikroplastik welches bewusst für Gebrauchszwecke pro-

duziert worden ist. Unter diese Fraktion fallen alle Teilchen mit einem Durchmesser kleiner 5 mm. Vor allem 

in Kosmetikprodukten wie Zahnpasta, Schampoo oder Gesichtspeeling wird dieses verarbeitet. Aber auch 

durch Wäsche waschen entsteht Mikroplastik. Bei jedem Waschgang einer 500 Gramm Fleecejacke werden 

bis zu 2.000.000 Kunststofffasern ins Abwasser eingeleitet. Eine Stadt in der Größenordnung von Berlin (ca. 

3,5 Mio. Einwohner) entsorgt so täglich eine riesige Menge an Mikroplastik über den Abfluss, was ca. 540.000 

Plastiksackerl entspricht. Sekundäres Mikroplastik entsteht durch den Zerfall von Kunststoffabfällen. Eine 

PET-Flasche oder eine Wegwerfwindel benötigen rund 450 Jahre bis sie sich im Ozean zersetzt haben. Bei 

einer Plastiksackerl sind es 10 - 20 Jahre während eine Zigarettenstummel bis zu 5 Jahre bestehen bleibt. 

Zersetzt bedeutet aber nicht gleich, dass das Plastik vollkommen abgebaut ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen 

sind Mikroorganismen nicht in der Lage Kunststoffe komplett abzubauen. 
 

Der Zersetzungsgrad wird von Faktoren wie UV-Licht, Salzwasser, Wellenbewegung oder Wind beeinflusst. 

Durch diesen Abbauprozess entsteht sogenanntes sekundäres Mikroplastik, was in weiterer Folge von den 

Meereslebewesen aufgenommen wird. Das heißt für uns: Kunststoffe, welche unsachgemäß im Meer entsorgt 

werden zerfallen zu mikroskopisch kleinen Partikel. Diese werden von kleinen Meeresbewohnern gefressen, 

welche ihrerseits von Fischen gefressen werden, welche in weitere Folge auf unseren Tellern landen. Mahlzeit. 
 

Verwenden Sie: 

• Kosmetikprodukte ohne Mikroplastik 
• Mehrwegbeutel 

• keine Knotenbeutel für Obst und Gemüse 

• (T)Aschenbecher für die Zigarettenstummel 

• für die Entsorgung die ASZ und den Gelben Sack 
 

Wie werden Kunststoffverpackungen im Bezirk Vöcklabruck gesammelt und 

verwertet? 
Es gibt verschiedene Systeme. Eins davon ist die Sammlung von Kunststoffverpackungen in den Altstoffsam-

melzentren. Die Abfälle werden in unterschiedliche Fraktionen getrennt. PET, PS/PP, Folien oder Getränke-

packerl sind nur ein paar Beispiele. Diese Abfälle können beinahe zu 100 % wiederverwertet und einem stoff-

lichen Recycling zugeführt werden. Wer sich nun die Frage stellt wie zwischen den unterschiedlichen Kunst-

stoffen unterschieden werden kann, muss nur nach der kleinen dreieckförmigen Markierung samt Kennzahl 

(meist am Unterboden) suchen. Durch diese ist die Zuordnung der Kunst- und Verbundstoffe einfach. 1 steht 

beispielsweise für PET, 2 für HDPE (Hohlkörper wie Shampooflaschen), 5 und 6 für PP und PS was beispiels-

weise Joghurtbecher beinhaltet oder 4 LDPE/LLDPE was alle Formen von Folien abdeckt. Eine weitere Mög-

lichkeit ist der Gelben Sack. Hier erfolgt die Sammlung von Kunststoff-, Holz-, Textil- und Metallverpa-

ckungsmaterialien über ein Holsystem. Diese Rohstoffe werden maschinell sortiert und ca. 40 % der stoffli-

chen und 60 % der energetischen Verwertung zugeführt. 

 

Durch die getrennte Sammlung von Kunststoffen wird nicht nur die Umwelt, 

sondern auch das Geldbörserl geschont. Während beispielsweise PET- Fla-

schen im Restmüll Kosten von EUR 290,- pro Tonnen verursachen, bringt die 

getrennte Sammlung im ASZ Erlöse von rund EUR 600,- pro Tonne. Das 

kommt in weiterer Folge wieder der Allgemeinheit zugute. Grundsätzlich gilt 

aber, dass am einfachsten gegen den Kunststoffabfall vorgegangen werden 

kann, wenn dieser erst gar nicht die Umwelt gelangt. Allein bewusster ein-

kaufen kann den Unterschied ausmachen. Neben Mehrweg- Einkaufstaschen 

sind auch Stoffbeutel für Obst und Gemüse, welches abgewogen werden 

muss, eine gute Idee. Auch der Verzicht von Coffe-togo Bechern und Wasser 

aus Einweg- PET-Flaschen bringt einen enormen Mehrwert für die Umwelt 

mit sich. 

 

Für Fragen steht Ihnen der BAV Vöcklabruck  Tel.: 07672 / 28 477 

gerne zur Verfügung unter voecklabruck@bav.at 

 www.umweltprofis.at/voecklabruck 

__________________________________________________________________________________ 
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